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Felsklettern am Felsenpfad im Naturschutzgebiet „Kernzone Taubental“ 
 
Ihr Schreiben vom 22.03.2010 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Schreiben, mit welchem Sie die Bedeutung der Kletterfelsen bei Kirkel für die päda-
gogische Prävention darlegen, habe ich mit Interesse gelesen. Sie haben diese Belan-
ge vor Ort am 22.03.2010 näher erläutert. 
 
Nach Würdigung dieser Belange und Abwägung gegen die öffentlichen Belange des 
Naturschutzes, welche insbesondere aus der fachlichen Stellungnahme des Landesam-
tes für Umwelt- und Arbeitsschutz  vom 16.12.2009 hervorgehen, komme ich zu folgen-
dem Ergebnis: 
 
Die von Ihnen im Nachgang zum Ortstermin bezeichneten Felsen  
 

- Sonnendach, 
- Schräge Platte und 
- Felsengruppe Unglücksfelsen, 
 

welche der in der Stellungnahme des LUA bezeichneten östlichsten Felsengruppe ent-
sprechen, können auch im Naturschutzgebiet zum Klettern benutzt werden. 
 
Die Gemeinde Kirkel wird entsprechend der Absprache am Ortstermin eine Informati-
onstafel am Zugang zum Felsenpfad aufstellen, auf welcher diese Felsen als Kletterfel-
sen dargestellt und ihre Namen eingetragen werden. Zum eindeutigen Auffinden der 
zum Klettern frei gegebenen Felsen werden diese ergänzend mit den obigen Namen 
gekennzeichnet. 
 

Abteilung D 
Ökologische Landnutzung, 
Natur- und Tierschutz 
 
Herr Kniebe 
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Die anderen von Ihnen genannten Felsen unterliegen dem Betretungsverbot nach § 4 
Abs. 1 Nr. 7 der Verordnung über das Biosphärenreservat Bliesgau vom 30.03.2007 
(Amtsbl. S. 874). 
 
Den am Ortstermin beteiligten Stellen übersende ich je eine Durchschrift dieses Schrei-
bens. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Gez. 

   

   

Weyrath 
 
II. Durchschriften: 

- Gemeinde Kirkel, Hauptstr. 10, 66459 Kirkel 
- Saarl. Bergsteiger- u. Skiläuferbund e. V., Hermann Neuberger Spotschule 1, 

66123 SB 
- Saarpfalz-Kreis, Am Forum, 66424 Homburg 

 
III. Per E-Mail an:  

- LUA,  
- Herrn Dr. Caspari,  
- Herrn Kemkes, Zweckverband SBG/AdL und  
- Herrn Schwartz, Naturwacht 

 
 


